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zur Gestaltung künftiger Leistungsbeziehungen (Koopera
tionsverträge) oder langfristige Leistungsverträge abschlie
ßen.

§4

Wirtschaftsverträge beim Export

(1) Die Wirtschaftsverträge sind entsprechend den Bedürf
nissen der äußeren Märkte so zu gestalten, daß Waren mit 
hohem technischem Niveau und in guter Qualität hergestellt 
und die Gebrauchswerteigenschaften ständig erhöht sowie die 
Exporte mindestens zu der festgelegten Rentabilität termin- 
und qualitätsgerecht realisiert werden.

(2) Die Außenhandelsbetriebe und Exportbetriebe gestalten 
ihre wechselseitigen Beziehungen zur Vorbereitung und 
Durchführung der Pläne für den Export durch den Abschluß 
von langfristigen Wirtschaftsverträgen und Exportkommis
sionsverträgen oder Ausfuhrverträgen oder auch Eigenge
schäftsvereinbarungen.

(3) Exportbetriebe, die ein einheitliches Betriebsergebnis 
bilden, haben mit dem zuständigen Außenhandelsbetrieb 
einen Exportkommissionsvertrag abzuschließen. Exportbe
triebe, die kein einheitliches Betriebsergebnis bilden, schlie
ßen Ausfuhrverträge ab.

(4) Anstelle eines Exportkommissionsvertrages oder eines 
Ausfuhrvertrages, kann eine Eigengeschäftsvereinbarung abr 
geschlossen werden, wenn die dafür erforderliche staatliche 
Genehmigung erteilt wurde.

§5

Wirtschaftsverträge beim Import

(1) Die Wirtschaftsverträge zur Durchführung des Imports 
sind so zu gestalten, daß die plangerechte Versorgung der 
Volkswirtschaft und der Bevölkerung entsprechend den Be
zugsmöglichkeiten und Realisierungsbedingungen der plan
mäßig vorgesehenen Aufkommensgebiete bei sparsamster 
Verwendung der Importmittel gesichert wird.

(2) Außenhandelsbetriebe und Importbetriebe gestalten 
ihre wechselseitigen Beziehungen zur Vorbereitung und 
Durchführung des Imports durch den Abschluß von langfri
stigen Wirtschaftsverträgen und Einfuhrverträgen.

(3) Vertragspartner des Außenhandelsbetriebes für eine Er
zeugnisposition der Erzeugnisleit-Nomenklatur ist grundsätz
lich nur ein Importbetrieb. Der Importbetrieb ist durch das 
bilanzverantwortliche zentrale Staatsorgan zu benennen, bei 
Konsumgütern durch das Ministerium für Handel und Ver
sorgung. Treten für Erzeugnisse einer Position nicht mehr 
als zwei Bedarfsträger auf, so sind die Einfuhrverträge mit 
beiden Bedarfsträgern abzuschließen.

(4) Der Außenhandelsbetrieb darf in Ausnahmefällen die 
Einfuhrverträge mit mehreren Bedarfsträgern abschließen, 
wenn diese damit einverstanden sind. Durch Vereinbarung 
der zuständigen zentralen Staatsorgane kann der Vertrags
abschluß mit mehr al* zwei Bedarfsträgern festgelegt wer
den.

§ 6

Grundlagen der Wirtschaftsverträge

(1) Die Außenhandelsbetriebe und die Export- und Import
betriebe haben die Exportkommissions- und die Ausfuhrver
träge sowie die Einfuhrverträge auf der Grundlage der Pläne 
abzuschließen. Durch spezielle Rechtsvorschriften können wei
tere Voraussetzungen für den Abschluß von Einfuhrverträ
gen geregelt werden.

(2) Soweit Exporte und Importe in Realisierung internatio
naler Wirtschaftsverträge über die Spezialisierung und Ko
operation durchgeführt werden, sind die darin enthaltenen 
Bedingungen für die Gestaltung der Wirtschaftsverträge zwi
schen den Außenhandelsbetrieben und den Export- und Im

portbetrieben verbindlich. Dies gilt auch für die Verträge 
zwischen den Export- und Importbetrieben und ihren Zulie
ferern und Abnehmern.

(3) Auf der Grundlage der jährlichen staatlichen Aufgaben 
bzw. Planauflagen sind die Exporte und Importe zwischen 
den in den planmethodischen Bestimmungen genannten Be
trieben und wirtschaftsleitenden Organen abzustimmen und 
zu protokollieren. Die Export- und Importabstimmungsproto
kolle haben insbesondere Festlegungen über die Länder, den 
Wertumfang, die Art, Menge, Lieferzeit und Exportrentabili
tät und, soweit möglich, über Qualität, Sortiment und Preise 
für die zu exportierenden bzw. zu importierenden Erzeug
nisse und Leistungen zu enthalten. Die in den Export- und 
Importabstimmungsprotokollen getroffenen Festlegungen sind 
den Wirtschaftsverträgen zugrunde zu legen.

(4) Wird bei der Protokollierung der Exporte und Importe 
keine Übereinstimmung erzielt, so sind die Differenzen in 
Übereinstimmung mit den dafür geltenden planmethodi
schen Bestimmungen zu klären.

§7

Änderung und Aufhebung von Wirtschaftsverträgen

Sofern nicht in speziellen Rechtsvorschriften etwas anderes 
festgelegt ist, dürfen Exportkommissions- sowie Aus- und 
Einfuhrverträge grundsätzlich nur dann geändert oder auf
gehoben werden, wenn keine Bindung aus völkerrechtlichen 
Verträgen oder internationalen Wirtschaftsverträgen besteht.

§ 8

Gemeinsame Verhandlungsführung

(1) Verhandlungen über den Abschluß und die Erfüllung 
der Verträge mit den Partnern außerhalb der DDR (Export- 
und Iroportverträge) sind gemeinsam zu führen, wenn die 
Außenhandelsbetriebe oder die Export- und Importbetriebe 
dies fordern. Die Export- und Importbetriebe sind verpflich
tet, sachkundige und bevollmächtigte Vertreter zu solchen 
Verhandlungen zu entsenden.

(2) Sofern eine gemeinsame Verhandlungsführung erfolgen 
soll, ist nach einer gemeinsamen Direktive zu verhandeln.

3. A b s c h n i t t  

Kooperationsverträge

§ 9
(1) Durch den Kooperationsvertrag verpflichten sich der 

Außenhandelsbetrieb und der Export- und Importbetrieb, die 
in ihm festgelegten Aufgaben in ihre Planentwürfe und Be
triebspläne aufzunehmen, die eingegangenen Verpflichtungen 
bei der Ausübung staatlicher Funktionen zu berücksichtigen 
sowie entsprechende Leistungsverträge abzuschließen. Part
ner des Außenhandelsbetriebes können auch die einem Mini
sterium unterstellten volkseigenen Kombinate, WB oder die 
Wirtschaftsräte der Bezirke sein, insbesondere wenn diese be
stimmte Aufgaben für ihre Betriebe zentralisiert wahrneh
men.

(2) Bei der Festlegung der Rechte und Pflichten im Vertrag 
ist davon auszugehen, daß
— der Außenhandelsbetrieb verpflichtet ist, durch die Er

schließung aufnahmefähiger und stabiler Absatzmärkte so
wie durch die Vorgabe von Parametern auf den Haupt
märkten die Voraussetzungen für den effektiven Absatz 
der Exporterzeugnisse auf den Außenmärkten zu schaffen;

— der Exportbetrieb verpflichtet ist, die Entwicklungstenden
zen in Wissenschaft und Technik einzuschätzen, technisch- 
ökonomische Vergleiche anzustellen und auf dieser Grund
lage das Produktionsprofil so zu. gestalten, daß die Pro
duktion absatzfähiger devisenrentabler Erzeugnisse gesi
chert wird. ,


